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Allgemeine Chronik

Öffentliche Finanzen

Direkte Steuern

Der Kanton Schaffhausen folgte dem Beispiel Obwaldens und verzichtete auf
degressive Steuertarife zugunsten einer Flate-Rate-Tax. Auch der Kanton Uri will auf
das Jahr 2009 einen Einheitssteuersatz nach dem Beispiel von Obwalden einführen.
Nationalrat Zisyadis (pda, VD) reichte zudem eine parlamentarische Initiative (Pa. Iv.
06.423) ein, welche die Besteuerung hoher Einkommen nach dem Grundsatz
harmonisieren wollte, dass Steuerpflichtige mit einem Einkommen von über 300'000
Fr. von den Kantonen und Gemeinden nach dem gleichen landesweiten Steuersatz mit
der gleichen Progression besteuert werden. Eine Studie der Universität St. Gallen, die
im Auftrag des Bundes erstellt wurde, zeigte, dass Steuerreformen mit dem Ziel der
Wachstumsförderung nicht ohne schmerzhafte soziale Auswirkungen bleiben. Die
Studie befasste sich mit einer Reihe von möglichen Szenarien einer Steuerreform,
darunter auch die Flate-Rate-Tax, von welcher die oberste Einkommensschicht am
meisten profitieren würde. Die unteren und mittleren Einkommen müssten hingegen
tiefer in die Tasche greifen. 1

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 20.12.2007
LINDA ROHRER

Im Mai 2020 präsentierte der Bundesrat seine Botschaft zum Bundesgesetz über
elektronische Verfahren im Steuerbereich, mit dem er die rechtliche Grundlage für die
Weiterentwicklung der Digitalisierung von Verfahren schaffen wollte. Damit sollen das
Ziel der ESTV, zukünftig alle Daten elektronisch zu erhalten und zu verschicken, sowie
die Motion Schmid (fdp, GR; Mo. 17.3371) erfüllt werden. Die Vorlage sah daher vor, die
vollständig elektronische Einreichung der Steuererklärung zu ermöglichen, die
Authentizität und Integrität der übermittelten Daten sicherzustellen sowie eine
elektronische Bestätigung der Daten anstelle einer Unterzeichnung zu realisieren.
Geplant war diese Änderung für Einkommens-, Vermögens-, Gewinn- und
Kapitalsteuern, für den Antrag auf Rückerstattung der Verrechnungssteuer von
natürlichen Personen mit Wohnsitz in der Schweiz sowie für die
Wehrpflichtersatzabgabe – auch weiterhin sollte jedoch eine analoge Eingabe der
Steuererklärung möglich bleiben. Bei Steuern, die in der Zuständigkeit des Bundes
liegen, sowie beim internationalen Informationsaustausch sollten die Betroffenen
hingegen zu einem elektronischen Verfahren verpflichtet werden können. Bereits heute
sei eine elektronische Einreichung der Steuererklärung in den meisten Kantonen
möglich, dem stehe nur die Unterzeichnungspflicht entgegen, erklärte der Bundesrat.
Zukünftig solle dieses Verfahren medienbruchfrei möglich sein. 
Darüber hinaus enthielt die Vorlage zwei weitere Änderungen, die zwar gemäss
Bundesrat nicht direkt mit dem eigentlichen Anliegen der Vorlage zu tun hatten, aber
der Verhältnismässigkeit wegen nicht in einer eigenen Vorlage behandelt würden. So
sollten die Versicherungen der ESTV neu die Ausrichtung von Kapitalleistungen und
Renten der zweiten Säule melden. Zudem sollten die Durchführungsbestimmungen in
Art. 72 STHG, welche die Frist zur Anpassung des kantonalen Rechts an das STHG
beinhalteten, vereinheitlicht und vereinfacht werden. Dabei sollte auch die
Bestimmung zur Verwendung einheitlicher Formulare für die Steuererklärungen
aufgehoben werden, da sie aufgrund von Eigenheiten der Kantone nie vollständig
umgesetzt werden konnte.

Von Juni bis Oktober 2019 hatte die Vernehmlassung zum neuen Bundesgesetz über
elektronische Verfahren im Steuerbereich stattgefunden. 25 Kantone (ausser NE), 7
Parteien (BDP, CVP, FDP, GLP, SVP, SP, Piratenpartei) und 17 Verbände und
Organisationen, darunter der SSV, Economiesuisse, SGV, SGB, FDK oder
TreuhandSuisse, hatten sich daran beteiligt. Sie alle stimmten der Vorlage grundsätzlich
zu, stellten aber teilweise noch weitergehende Forderungen. Die Kantone, die FDK und
die SSK forderten, die Bestimmung über einheitliche Formulare, wie vom Bundesrat
vorgeschlagen, aufzuheben, während Economiesuisse, BDO, EXPERTsuisse und swissICT
diese Pflicht beibehalten wollten. Drei Parteien (CVP, FDP, SVP) und sechs
Organisationen (economiesuisse, EITSwiss, SGV, SSV, Städtische Steuerkonferenz,
TreuhandSwiss) wollten dem Bundesrat nicht die Möglichkeit geben, den
Steuerzahlenden bei Steuern in seiner Zuständigkeit elektronische Verfahren
vorzuschreiben. In der Folge nahm der Bundesrat eine Änderung vor: So
vereinheitlichte er die Übernahmefrist für Änderungen im STHG. Hingegen beliess er es
bei der geplanten Streichung der Bestimmung über die einheitlichen Formulare. 2

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 20.05.2020
ANJA HEIDELBERGER
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Finanzhaushalt der Kantone und Gemeinden

Die 26 Kantone erzielten im Berichtsjahr bei konsolidierten Gesamtausgaben von 59,3
Mia Fr. einen Finanzierungsüberschuss von 2,2 Mia Fr. Gegenüber den Voranschlägen
wurde eine Verbesserung von 3,4 Mia Fr. erreicht. Die Fachgruppe für kantonale
Finanzfragen (FkF) führte das Rekordergebnis auf die Rückzahlung von Darlehen der ALV
in der Höhe von 1,1 Mia Fr., auf eine Zunahme der Steuererträge und auf eine massvolle
Entwicklung des Personalaufwandes zurück. 21 Kantone schlossen mit einem
Finanzierungsüberschuss und konnten einen Teil ihrer Schulden abtragen. Fünf
Kantone (UR, GR, VD, VS und NE) wiesen aber einen Finanzierungsfehlbetrag aus und
mussten sich neu verschulden. Im Kanton Waadt betrug der Finanzierungsfehlbetrag
267 Mio Fr. und überstieg die Nettoinvestitionen um 202 Mio Fr. Dieser Kanton musste
sich für einen Teil der laufenden Ausgaben zusätzlich verschulden. 3

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 31.12.2000
DANIEL BRÄNDLI

Die 26 Kantone erzielten im Berichtsjahr bei konsolidierten Gesamtausgaben von 67,4
Mia Fr. einen Finanzierungsfehlbetrag von 2,7 Mia Fr. Gegenüber den Voranschlägen
ergab sich eine Verschlechterung von 583 Mio Fr. Zehn Kantone schlossen mit einem
Finanzierungsüberschuss ab; sie konnten einen Teil ihrer Schulden abtragen
(Selbstfinanzierungsgrad über 100%). Sechzehn Kantone (AR, BL, GE, GL, GR, JU, LU, NE,
SG, SH, SZ, TI, UR, VD, ZH, ZG) wiesen einen Finanzierungsfehlbetrag aus; sie mussten
sich zur Finanzierung der Nettoinvestitionen neu verschulden. Für Appenzell
Ausserrhoden betrug der Selbstfinanzierungsgrad 96,3%, für Luzern 75,7%, für
Graubünden 73,9%, für Basel-Land 58,3%, für St. Gallen 51,9%, für Uri 49,4%, für den
Jura 43,2%, für Schaffhausen 43,1%, für Zug 41,7%, für Neuenburg 25,2% und für Glarus
1,5%; für Zürich, Schwyz, Genf, das Tessin und die Waadt waren die Werte negativ. 4

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 31.12.2003
MAGDALENA BERNATH

Die 26 Kantone erzielten im Berichtsjahr bei konsolidierten Gesamtausgaben von 68,4
Mia Fr. einen Finanzierungsfehlbetrag von 255 Mio Fr. Gegenüber den Voranschlägen
ergab sich eine Verbesserung von 2,5 Mia Fr. Siebzehn Kantone schlossen mit einem
Finanzierungsüberschuss ab; sie konnten einen Teil ihrer Schulden abtragen
(Selbstfinanzierungsgrad über 100%). Vier Kantone (BL, UR, VD, ZH) wiesen einen
Finanzierungsfehlbetrag aus; sie mussten sich zur Finanzierung der Nettoinvestitionen
neu verschulden. Für Basel-Land betrug der Selbstfinanzierungsgrad 51,2%, für Uri
99,7%, für die Waadt 56,0% und für Zürich 19,7%; für Genf, Glarus, Neuenburg, Schwyz
und das Tessin waren die Werte negativ. 5

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 31.12.2004
MAGDALENA BERNATH

Für das Jahr 2006 budgetierten die Kantone Ausgaben von 70,1 Mia Fr., das sind 0,9%
(0,7 Mia) mehr als im Vorjahr. Die veranschlagten Einnahmen wuchsen um 300 Mio und
waren mit 68,4 Mia Fr. um 2,4% höher als 2005. Mit schwarzen Zahlen rechneten Bern,
Freiburg, Graubünden, Luzern, Nidwalden, Obwalden, Schaffhausen, Solothurn, Uri,
Wallis und Zug. Die grössten Defizite sahen die Budgets der Kantone Genf (293 Mio),
Tessin (194 Mio), Zürich (181 Mio), Schwyz (66 Mio), Waadt (54 Mio), Basel-Stadt (50 Mio)
und Neuenburg (45 Mio) vor. 6

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 19.10.2005
MAGDALENA BERNATH

Gemäss offizieller Rechnung erzielten die 26 Kantone im Berichtsjahr bei
konsolidierten Gesamtausgaben von 68,4 Mia Fr. einen Finanzierungsüberschuss von
6895 Mio Fr. (68,3 Mia resp. 31 Mio ohne Erlöse aus dem Verkauf der nicht benötigten
Goldreserven der Nationalbank). Gegenüber den Voranschlägen ergab sich eine
Verbesserung von 9,5 Mia Fr. (resp. 2,6 Mia). Mit Ausnahme von Genf schlossen alle
Kantone mit einem Finanzierungsüberschuss ab; sie konnten einen Teil ihrer Schulden
abtragen (Selbstfinanzierungsgrad über 100%); betrachtet man die um die
Sondereffekte des Golderlöses bereinigten Rechnungen, wiesen neun Kantone (BL, GE,
GL, GR, JU, NW, OW, UR, ZH) einen Finanzierungsfehlbetrag aus (Werte zwischen 0%
und 100%); für Neuenburg, Schwyz und das Tessin waren die Werte negativ. Diese
dreizehn Kantone hätten sich ohne die Ausschüttung des Golderlöses der Nationalbank
zur Finanzierung ihrer Nettoinvestitionen neu verschulden müssen. Bei den Kantonen
AG, AI, BE, GE, VD und VS sind die offiziellen und die um den Golderlös bereinigten
Rechnungen identisch. 7

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 31.12.2005
MAGDALENA BERNATH
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Für das Jahr 2007 budgetierten die Kantone Ausgaben von 71,2 Mia Fr., das sind 1,6% (1,1
Mia) mehr als im Vorjahr. Die veranschlagten Einnahmen wuchsen um 1,95 Mia und
waren mit 70,35 Mia Fr. um 2,9% höher als 2006. Mit schwarzen Zahlen rechneten
Aargau, Basel-Stadt, Bern, Freiburg, Glarus, Graubünden, Luzern, Nidwalden, Obwalden,
Schaffhausen, Solothurn, Uri, Waadt, Wallis und Zug. Defizite sahen die Budgets der
Kantone Zürich (287 Mio), Genf (191 Mio), Tessin (170 Mio), Neuenburg (43 Mio), Schwyz
(32 Mio), Thurgau (10 Mio), Basel-Land (7 Mio), Jura (6 Mio), St. Gallen (4 Mio), Appenzell
Innerrhoden (2 Mio) und Appenzell Ausserrhoden (0,3 Mio) vor. 8

KANTONALE POLITIK
DATUM: 31.12.2006
MAGDALENA BERNATH

Die Kantone hatten im Berichtsjahr gemäss der offiziellen Rechnung Ausgaben in Höhe
von 79,9 Mia Fr. Damit ergab sich ein Finanzierungsüberschuss von 2,4 Mia Fr., dies
nachdem in den Voranschlägen noch von einem Defizit die Rede war. Das Endergebnis
fiel damit um 3,2 Mia Fr. besser aus als erwartet. 17 Kantone schlossen mit einem
Überschuss ab und konnten einen Teil ihrer Schulden abtragen, neun Kantone (UR, SZ,
OW, GL, FR, BS, TI, JU, NE) wiesen einen Finanzierungsfehlbetrag aus. 9

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 31.12.2009
NATHALIE GIGER

Für das Jahr 2011 rechneten die Kantone insgesamt mit einem Defizit von 276 Mio Fr.
Dabei budgetieren 12 Kantone schwarze Zahlen mit einem Gesamtüberschuss von rund
384 Mio Fr. Das grösste Plus verzeichnet dabei der Kanton Zürich (+192 Mio Fr.), weiter
weisen die Kantone Bern (+76,5 Mio Fr.), Basel-Stadt (+45,6 Mio Fr.) und Wallis (22,6 Mio
Fr.) grössere Überschüsse aus. Praktisch ausgeglichene Budgets planen die Kantone Uri,
Waadt, Freiburg, Nid- und Obwalden, Solothurn, Thurgau, Schaffhausen und Aargau. Die
grössten Defizite sehen Genf (-175 Mio Fr), Schwyz (-136 Mio Fr.), Tessin (-133 Mio Fr.),
sowie Zug (-39,7 Mio Fr.) vor. 10

KANTONALE POLITIK
DATUM: 31.12.2010
NATHALIE GIGER

1) Presse vom 8.8.07; NZZ, 11.10. und 20.12.07; AB NR, 2007, S. 2050 ff.
2) BBl 2020, S. 4705 ff.; Ergebnisbericht Elektronisches Verfahren im Steuerbereich
3) Medienmitteilung der Fachgruppe für kantonale Finanzfragen vom 22.5.01.
4) Auswertungen der Rechnungen 2003 der Fachgruppe für kantonale Finanzfragen.
5) Auswertungen der Rechnungen 2004 der Fachgruppe für kantonale Finanzfragen.
6) Lit. May; LT, 18.10.05; NZZ, 18.-19.10.05.
7) Auswertungen der Rechnungen 2005 der Fachgruppe für kantonale Finanzfragen. 
8) Lit. May.
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